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In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

1. Plan~ngsrechtliche Festsetzungen (§ 9 AbS.l BBauG und BauNVO) 

1.lA!t_~~E_~~~l!.~~~!2 ~~!~~!2~(§ 1 Abs.2-5 Bau~TVO) 
Sntsprechend de~ Einschrieb im lagep~an. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (f§ 16-21' auNVO) 
TIäs-~äB-der-bäulrchen-Nutzung ist du ch die Eintragungen im Lage
plan bestimmt. Wenn es vom Gel1:indeund den Festsetzungen aus mög
~;~~s;!~: wird ein Untergeschoß als 4 nrechenbares VOllge,schoß zu-

1.3 Bauweise (§ 22 Bau~~O) I 
EnIsprechend dem Einschrieb im I,agep1an. ___ -

1.4 S~~!!~~g_~~E ~~~l!.~~e!2 A!21ac~n (§ 9 i bS.l Nr.l b BRauG) 
D1e 1m Lageplan aurcn Prelle restgel gten Hauptrichtungen der 
Gebäude müssen eingehalten weroen. 

1.5 N~b~!2~~l~ß~~ (§ 14 BauNVO) 
f!e'Eenanla~en sind in den nicht überbi ubaren GrunClstiicksflächen 
unzulässig. 

, 1.6 St~llEl!t~~_~~d_G~~~g~~ (§ 9 Abs.l Nl .le BBauG, § 12 BauNVO) 
SterTplatze una Caragen diirfen nur a f den im lageplan ausgewiesenen 
Flächen erstellt werden. Ausgenommen von dieser Festsetzung sind Ga
ragen, die im Raukörper des Hauptgeb"udes untergebracht sind. Vor 
,den'Garagen ist ein ~l!indestabstand v J.n 5,5 ' m bis zur öffent1.ichen 
Verkehrsfläche einzuha~ten. 

1.7 H~b~n!ag~~_d~r ~a~li~~e~ ~~!~ge~ (§ Abs.I Nr.ld BBauG) 
n1e ~ragescnoBruBboaennane soll hane~eits am Hausgrund max. Ot5 m 
liber der natürlichen Höhe des Geländ~s liegen. Die EG-FuBbodenhöhe . 
der von der straße aus talseitig gelegenen Gebäude darft auf der 
Hangseite der Gebäude gemessen t nicht höher als 50 cm über dem Geh
weg-Bordstein liegen. Die EG-Fußbodemhöhe der Gebäude wird in jedem 
einzelnen Fall von der Baurechtsbeböfde vor Beginn der Aushubarbei
ten,nach dem Ausstecken des Bauvorha~ens am Bauplatz festgelegt. 
Zur Festlegung der EG-Fu3bodenhöhe m ß auch die Straßenhöhe vom Geo
meter angetragen werden. Im Baugesuc ist die HöhenIage des GebäUdes 
auf Meereshöhe bezogen, anzugeben. 

1.8 L~!~~~c~n (§ 9 Abs.1 Nr.6 und 11 BEa G) , 
Alle zurVersorgung und Eptsorgung d s Gebiets dienende Leitungen 
sind zu verdolen bzw. zu verkabeln. ~ie mit Lei tungsrec,hten be1.eg
ten Schutzstreifen dürfen nur im Einr ernehmen mit dem Nutznießer in 
besch~1:inkter Weise bebaut werden. I ' _ 



\ 
2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ l~l I.BO·'" . 

2.1 Dachform (§ 111 Abs.l Nr.1 LBO) 
E~t~~~i~hend dem Einschrieb im Lageplan. Dachaufbauten sind allgemein 
nicht zulässig. Kniestockhöhe am Hau~grund bis ObeTkante Sparren
schwelle gemessen max. 60 cm. FUr freistehende Garagen sind nur 
Flachdä6her z~ltissig. Dachvorsprung i llseitig max. 1,00 ffi. 

2.2 Stützmauern , 
SttHzmä:uern sind, sowei t vorn Gelände erforderl ich, zulässi g; sie 
sind dem Gebäude anzupassen und im Baugesuch mit Materialangabe dar-
zustellen. t 

2.3 Einfriedigunßen I 
~Inl'rleargüngen entlang öffentlicher Verkehrs flächen möglichst a1.s 
Scherenzaun oder Drahtzaun an Metall~fosten,. mit Laubholzhecken hin
terpflanzt. Gesamthöhe max. 1,00 ffi; Innerhalb der ~ichtfe~der max. 
80crn liber Oberkante Fahrbahndecke. Die Einfriedigung ist im Bauge
such mit darzustellen. 

2.4 Äu8ere Gestaltung (§ 111 Abs.l Nr.l LBO) . 
nie-DäüIlcnen-In~agen sollen in der Ie~taltung und Farbgebung eine 
harmonische Einheit bilden. fiiodische Effekte und reflektierende ~a- . 
terialien (außer Fensterflächen) sin , zu vermeiden. . 

3. Nachrichtlich Ubernomnene Feotsetzungen (§ 9 Abs.4 BPauG) 

,'. 

3.1 Die innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs eingetragenen ~lurst ück~
grenzen und FlurstUcksnummern stimmert mit den Festsetzungen im Lie
genschaftskataster Uberein. 

3.2 Das Gebiet des Bebauungsplans liegt in dem zur Zeit in Ausführung 
begriffenen Flurbereinigungsverfahre~ Markbronn. 

4. Verfahrensvermerke 

4.1 Der Entwurf des Bebauungsplans wurde !gemä8 § 2 Abs.l BBauG 
am vom Gemeinderat aufgestellt. 

4.2 Der Entwurf hat gemäß § 2 ,Abs.6 BBauG vom bis 
öffentlich ausgelegen. Die Auslegung wurde bekanntgemacht 
Mi tteilungsblatt der Gemeinde Blaustein vom 

I 
4.3 Als Satzung gemäß § 10 BRauG vom Gem~inderat beschlossen 

I am 

4.4 Genehmigt gemäß § 11 BBauG durch 
mit Erlaß vom Nr. 

durch da 8 

Der genehmigte Bebauungsplan hat gem~ß § l2 BBauG öffentlich ausge-
legen vom bis ~ 
Di~ Genehmigune unddi~ Auslegung wu de bekannt gemacht durch das '~tt-
tellungsblatt der Gemelnde Blaustein v m 

Rechtsverbindlich geworden am. . 4.6 

Bla steil1, den .................. , .. 

• • • • G ....................... . 

Bürgermeister 

J 
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. Allgemeines Wohngebiet 

Öffentliche G~Unflächen 
Spielplatz 

Umformerstation 

Öffentliche Parkflächen 

Von der Bebauung freizuhaltende Flächen 
pfb = Pflanzbindung 

pfg ~ Pflanzgebot für Buschgruppen 

Gehweg 

Fahrbahn 

Gara€;en 

Stellplätze 

VB = Visierbruch, BV = Bogenvisier 

Grenze des Geltungsbereichs 

hbgr~n~urig unterschiedlicher Nutzung 

-
_, Vorgeschlagene GrundstUcksGrenzen 

Firstri chtun'g 

Bciugebiet Zahl der Vollgeschosse 

Grundflächenzahl Gescl1oßfläc'henzahl 

- - - offene Bauweise 

Dachform Dachneigung 

Nur Einzelhäuser zulässig 

Satteldach 



Gefertie;t: 

Ulm, den 7. .'1~ 'f'77 
Flurbereinigungsaw~ 

Ulm, den 24.5.1978 
Flurberelnigungsamt 
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